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Die Gemeinde sichert und entwickelt die barrierefreie Infrastruktur der Gemeinde,
vor allem auch im Bereich von öffentlichen Freizeit-, Sport- und
Veranstaltungseinrichtungen

Die Gemeinde informiert in barrierefreier Form über Veranstaltungen und Aktivitä-
ten des öffentlichen Gemeindelebens

Die Gemeinde als Veranstalter von öffentlichen Veranstaltungen kennt und setzt die
Kriterien für inklusive Veranstaltungen bestmöglich um

Die Gemeinde informiert und sensibilisiert Veranstalter und Vereine in der Ge-
meinde über die Kriterien für inklusive Veranstaltungen

Die Gemeinde fördert eine „inklusive Willkommenskultur“ für die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am öffentlichen Gemeindeleben, wie im örtlichen Ver-
einsleben und bei öffentlichen Freizeitaktivitäten

Die Gemeinde unterstützt die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am öf-
fentlichen Gemeindeleben durch finanzielle Förderungen und sonstige Aufklä-
rungsmaßnahmen für Vereine und Organisationen

Die Gemeinde stellt (ehrenamtliche) Assistenz bei Bedarf zur Verfügung, um
Gemeindebürger*innen mit Behinderungen die Teilnahme am öffentlichen Gemein-
deleben zu erleichtern
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